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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 17 Jahrgang 7                 13. Oktober 2016 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 
12. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/29 „Gewerbegebiet 
Korschenbroich“ im Ortsteil Korschenbroich 
hier:  - Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

„Die durch Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 
Denkmalpflege vom 19.01.2016  12. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 
10/29 „Gewerbegebiet Korschenbroich“ wird gem. § 10 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, in 
Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 ff) – 
SGV.NRW.2023 –, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496), vom Rat der Stadt Korschenbroich als Satzung beschlossen. Zu der 
12. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/29 „Gewerbegebiet 
Korschenbroich“  gehören die Entscheidungsbegründung und der Vorhabenplan, die 
ebenfalls beschlossen werden.“ 

 
Der Bebauungsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und kann ab sofort mit textlichen 
Festsetzungen, Entscheidungsbegründung, Vorhabenplan und verwendeten Normen im Amt 
für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung, 41352 Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 
6, 1. Etage Zimmer 0.21, während der allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden. 
Inhalt der Änderung ist die Anpassung der Festsetzungen an die baulichen Anforderungen 
für den geplanten Geschosswohnungsbau. 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im nachstehenden 
Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Farbstrich gekennzeichnet. 
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Es wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Eine Verletzung der in 
- § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
- § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
- § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel des Abwägungsvorganges 
sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Korschenbroich geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuellen  
Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt; 
- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden oder 
- der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Korschenbroich vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Korschenbroich, den 07.10.2016 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Venten 
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4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/6 „Kirchstraße“ im Stadtteil Kleinenbroich 
hier:  - Aufstellungsbeschluss 
 
      
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich 
hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt gem. § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung die 4. Änderung des  Bebauungsplans 
Nr. 20/6 „Kirchstraße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.“ 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  
Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Strich gekennzeichnet.  
 
Allgemeines Planungsziel ist die Erweiterung einer Kindertagesstätte. 
 
Korschenbroich, den 07.10.2016 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Venten 
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1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/1 „Raderbroich“ 
hier:  - Aufstellungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich 
hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt gem. § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung die 1. Änderung des  Bebauungsplans 
Nr. 10/1 „Raderbroich“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.“ 
 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  
Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Strich gekennzeichnet.  
 
Allgemeines Planungsziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes. 
 
Korschenbroich, den 07.10.2016 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Venten 
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Bebauungsplan Nr. 10/37 „An der Niers-Aue“ -Gebiet zwischen L 381, L 31 und 
Gilleshütte- im Stadtteil Korschenbroich 
hier:  - Öffentlichkeitsbeteiligung      
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich 
hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss beschließt, den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 10/37 „An der Niers-Aue“ -
Gebiet zwischen L 381, L 31 und Gilleshütte- gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit 
Begründung und Umweltbericht für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Während 
der Auslegungsfrist können Anregungen vorgebracht werden. Parallel zur Offenlage wird die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.“ 
 

 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden 
Kartenausschnitt durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines 
Planungsziel ist die Ausweisung von Wohnbauflächen.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 10/37 „An der Niers-Aue“ -Gebiet zwischen L 381, L 31 
und Gilleshütte- wird entsprechend den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
in der Zeit vom 
 

vom 21. Oktober bis einschließlich 21. November 2016 
 

im Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Rathaus 
Don-Bosco-Straße 6, 1. Etage, Flur vor Zimmer OG.29, öffentlich ausgelegt. 

Zusätzlich liegen umweltbezogene Stellungnahmen sowie weitere Informationen zu 
folgenden umweltrelevanten Aspekten vor: 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 
- Informationen über Vorbelastungen des Plangebietes in Form von Straßenverkehrs-, 

Gewerbe- und Fluglärm, die auf die geplanten Nutzer einwirken könnten 
(Stellungnahmen und Schallschutzgutachten) 

- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen (Altlasten) 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet 
- Informationen über die Verkehrsbelastung der umliegenden Landesstraßen 

(Verkehrsgutachten) 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt: 
- Informationen über betroffene planungsrelevante Arten (Artenschutzrechtliches 

Gutachten) 
- Informationen über die ökologische Bewertung des Eingriffs  

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen (Altlasten) 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet 
- Informationen über die Bodenbelastbarkeit 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
- Informationen über Grundwasser und Wasserschutzzonen 
- Informationen über die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Bodenschichten 

(Bodengutachten) 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: 
- Informationen zur klimageografischen Einordnung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 
- Informationen zu Bodendenkmälern im Planumfeld (archäologische Gutachten) 
 
Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum Ende der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 
Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Es wird darauf verwiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, wenn mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gelten gemacht wurden, aber hätten gelten 
gemacht werden können. 
 
Bei Rückfragen zu den offen liegenden Planunterlagen geben die zuständigen 
Sachbearbeiter(innen) -Zimmer OG.19, OG.21 und OG.22 - gerne Auskunft. 
 
Allgemeine Öffnungszeiten sind: 
 
Montags bis freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Die Pläne sind außerdem außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger 
Terminabsprache einsehbar. 
 
Korschenbroich, den 07.10.2016 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
 
Wild 
Stellv. Amtsleiterin 
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2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30/5 „Glehn-West“ 
hier:  - Aufstellungsbeschluss 
 
      
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich 
hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt gem. § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung die 2. Änderung des  Bebauungsplans 
Nr. 30/5 „Glehn-West“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.“ 
 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  
Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Strich gekennzeichnet.  
 
Allgemeines Planungsziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes. 
 
Korschenbroich, den 07.10.2016 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Venten 
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Satzung 

 
über die Anordnung einer Veränderungssperre in der Stadt Korschenbroich für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20/48 „Erweiterung Dorfer Feldweg“ im 
Stadtteil  Kleinenbroich  
 
 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff) – SGV.NRW.2023-, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt 
Korschenbroich in seiner Sitzung am 22.09.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege hat in der Sitzung am 
17.09.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20/48 „Erweiterung Dorfer Feldweg“ 
beschlossen. Zur Sicherung dieser Planung wird für den Planbereich eine 
Veränderungssperre erlassen. Der räumliche Geltungsbereich dieser Veränderungssperre ist 
in dem als Anhang beigefügten Übersichtsplan durch einen schwarzen unterbrochenen 
Farbstrich gekennzeichnet. 
 
Der Übersichtsplan ist Bestandteil der Satzung. 
 
 

§ 2 
 
Der von der Veränderungssperre betroffene Planbereich in Nähe der L 361 Ortsteil 
Kleinenbroich in Richtung der Stadt Kaarst, Stadtteil Kaarst-Vorst  wird wie folgt eingegrenzt: 
 
Im Norden wird das Plangebiet durch  aufgelockerte Altbebauung, im Nordosten durch die 
L 361, im Südwesten durch die freie Feldflur und im Westen durch die Bebauung des Dorfer 
Feldweges begrenzt. 
 
 

§ 3 
 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB dürfen nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
    nicht beseitigt werden; 
 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und  
    baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder         
    anzeigepflichtig sind, dürfen nicht vorgenommen werden. 
 
 

§ 4 
 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre gemäß § 14 Abs. 2 BauGB eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde. 
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Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 
 
 

§ 5 
 
Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. Danach tritt 
diese Satzung nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit 
der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach § 15 BauGB abgelaufene 
Zeitraum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und 
soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 3 BauGB über die 

Entschädigung von bei Veränderungssperren eintretenden Vermögensnachteiligen sowie 
über die Fälligkeit und Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB die Verletzung folgender 

Vorschriften unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind: 

 
a)   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort  
      bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
b)   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
      Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  
      Flächennutzungsplanes 
      und 
 
c)   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs. 
 
Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
    ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Korschenbroich vorher  
    gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
    worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Korschenbroich, den 29.09.2016 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 

      M. Venten 
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  Maßstab 1: 5000                                                                Übersichtsplan 

                                                                                            Anlage zur Satzung über die Anordnung einer 
                                                                                            Veränderungssperre für den Geltungsbereich 
                                                                                            des Bebauungsplanes Nr. 20/48 
                                                                                            „Erweiterung Dorfer Feldweg“ / Kleinenbroich                



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 13.10.2016 

 

169 

 

Umlegungsbeschluss 

I. 

 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat durch Beschluss vom 30.06.2016 gemäß § 46 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
geändert worden ist, für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 10/37 „An der Niers-Aue“ im 
Stadtteil Korschenbroich die Umlegung angeordnet. 
Der Umlegungsausschuss der Stadt Korschenbroich hat in der Sitzung am 26.09.2016 
gemäß § 47 des Baugesetzbuches die Einleitung des Umlegungsverfahrens für das Gebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 10/37 „An der Niers-Aue“ beschlossen. Dieses Umlegungsgebiet 
erhält die Bezeichnung „An der Niers-Aue“. 
Das Umlegungsgebiet wird begrenzt  

- im Norden durch die L 381,  

- im Osten durch die L 31,  

- im Süden durch die Straße „Gilleshütte“ und den Fußweg, der von der Straße 
„Gilleshütte“ über die L 31 bis zur Innenstadt von Korschenbroich führt,  

- im Westen wiederum durch die westliche Flurstücksgrenze des Flurstücks 279, 672 
und 675 und einer gedachten westlichen Linie einer dreieckige Aufweitung im Bereich 
des Kreuzung Gilleshütte/L 381.    

Das Flurstück 671 ist nicht Bestandteil des Umlegungsgebietes. 
Die Flurstücke Gemarkung Korschenbroich, Flur 18, Nr. 85, 86, eine westliche Teilfläche 
entlang der Straße „Gilleshütte“ des Flurstücks 208 in einer Größe von ca. 50 qm, 279, 280 
und 672, 673, und 675 sowie Flur 30, Nr. 1, 2, 3, 5, 16, 20, 38, 39, 40 und 41 liegen im 
Umlegungsgebiet. Das Umlegungsgebiet „An der Niers-Aue“ ist im nachstehenden 
Kartenausschnitt mit einem unterbrochenen Farbstrich abgegrenzt. 
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Der Umlegungsausschuss behält sich vor, im Laufe des Verfahrens das Umlegungsgebiet zu 
unterteilen oder Teilumlegungsgebiete wieder zu einem einheitlichen Umlegungsgebiet 
zusammenzufassen, falls das im Interesse einer schnellen und reibungslosen Abwicklung 
des Umlegungsverfahrens zweckmäßig ist. 

II. 

 
Die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis gemäß § 53 Baugesetzbuch – letzteres 
ohne die im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen Lasten und Beschränkungen – werden 
in der Zeit vom 21.10.2016 bis einschließlich 21.11.2016 in der Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschusses der Stadt Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 6, 41352 
Korschenbroich, Zimmer OG.19, während der Allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich 
ausgelegt. Die Bestandskarte weist die bisherige Lage und die Größe der Grundstücke aus 
und bezeichnet die Eigentümer. In dem Bestandsverzeichnis sind die Grundstücke unter 
Benennung der Eigentümer und ihrer Kataster-, Grundbuch- und Lagebezeichnung sowie die 
im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen Lasten und Beschränkungen aufgeführt. 
Am Umlegungsverfahren sind nach § 48 Baugesetzbuch beteiligt: 
 
1. Die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke, 

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragungen gesicherten 
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das 
Grundstück belastenden Recht,  

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder an 
einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf 
Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, 
zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der 
Benutzung des Grundstückes beschränkt, 

4. die Gemeinde, 

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 Baugesetzbuch die Bedarfsträger und  

6. die Erschließungsträger. 

 

Die unter Ziffer 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die 
Anmeldung ihres Rechts dem Umlegungsausschuss zugeht. Die Anmeldung kann bis zur 
Beschlussfassung über den Umlegungsplan erfolgen. Die Inhaber von Rechten, die aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Umlegungsverfahren berechtigen, 
werden hiermit zur Anmeldung dieser Rechte bei dem Umlegungsausschuss der Stadt 
Korschenbroich innerhalb eines Monats aufgefordert. Werden diese Rechte erst nach dieser 
Frist angemeldet, so muss der Berechtigte die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gegen sich gelten lassen, wenn der Umlegungsausschuss es bestimmt. 
Der Inhaber eines aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen Rechts, das zur Beteiligung am 
Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetragenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 
durch die Bekanntmachung zuerst in Lauf gesetzt worden ist. Bestehen Zweifel an einem 
angemeldeten Recht, so wird der Umlegungsausschuss dem Anmeldenden unverzüglich 
eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechtes setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechtes nicht mehr zu beteiligen. Auch muss er 
alsdann die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn 
der Umlegungsausschuss dies bestimmt.  

III. 

 
Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung nach § 71 
Baugesetzbuch dürfen im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Umlegungsstelle 
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1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem 
anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstückes oder 
Grundstückteils eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder 
aufgehoben werden; 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde sonstige 
Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bauliche 
Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen 
werden; 

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder 
geändert werden. 

 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund 
zu der Annahme besteht, dass das Vorhaben die Durchführung der Umlegung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren würde. Die Genehmigung kann unter Auflagen und 
außer bei Verfügungen über Grundstücke und über Rechte an Grundstücken auch unter 
Bedingungen oder Befristungen erteilt werden. Wird die Genehmigung unter Auflagen, 
Bedingungen oder Befristungen erteilt, ist die hierdurch betroffene Vertragspartei berechtigt, 
bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung vom Vertrag 
zurückzutreten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen den Umlegungsbeschluss sowie gegen den Inhalt der Bestandskarte oder des 
Bestandsverzeichnisses steht den Betroffenen der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gemäß § 217 Baugesetzbuch zu. Über den Antrag entscheidet die Kammer für 
Baulandsachen beim Landgericht Düsseldorf.  
Der Antrag kann innerhalb von 6 Wochen nach Veröffentlichung der Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Umlegungsausschuss der Stadt Korschenbroich, Don-
Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich, eingereicht werden.  
Wird die Rechtsbehelfsfrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt, so wird 
dessen Verschulden dem Antragsteller zugerechnet. 
 
Allgemeine Öffnungszeiten sind: 
Montags bis freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Das Bestandsverzeichnis und die Bestandskarte sind außerdem außerhalb der 
Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabsprache einsehbar. 
 
Korschenbroich, den 26.09.2016 
Der Vorsitzende 
gez. 
 
Schabrich 

 

 
 

 
 
 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 13.10.2016 

 

172 

Öffentliche Bekanntmachung 

des Gesamtabschlusses zum 31.12.2012 

 
Der Gesamtabschluss 2012 der Stadt Korschenbroich wird gemäß § 96 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 116 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) - SGV. NRW. 2023 -, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Gesamtabschluss 2012 wurde von der Rechnungsprüfung des Rhein- Kreises Neuss 
geprüft und das Ergebnis dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Korschenbroich am  
05.07.2016 vorgestellt mit der abschließenden Feststellung, dem Gesamtabschluss 2012 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Korschenbroich hat mit Beschluss vom 05. Juli 
2016 diesen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk übernommen und sich den 
wesentlichen Aussagen und Schlussfolgerungen des Prüfergebnisses angeschlossen. 
 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat mit Beschluss vom 22.09.2016 den Gesamtabschluss 
zum 31.12.2012 nebst Lagebericht und Anhang gemäß § 116 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 
S. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW die 
Entlastung bezüglich des Gesamtabschlusses erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus der 
Schlussbilanz mit einer Bilanzsumme von 322.815.149,38 EUR 
sowie der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 8.752.869,43 EUR 
 
Der Gesamtabschluss 2012 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 06. Oktober 
2016 gemäß der gesetzlichen Vorgabe in § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigt. 
 
Die Beschlüsse des Rates der Stadt Korschenbroich über die Entlastung des 
Bürgermeisters zum Gesamtabschluss 2012, der Gesamtabschluss 2012 nebst 
Lagebericht und Anhang mit Beteiligungsbericht sowie der Bestätigungsvermerk der 
Rechnungsprüfung des Rhein-Kreis Neuss liegen ab sofort im Verwaltungsgebäude 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich, Zimmer 215, öffentlich aus und werden 
dort bis zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2013 verfügbar gehalten. 
 
Das Verwaltungsgebäude Sebastianusstraße 1 ist geöffnet von montags bis freitags in der 
Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 
Korschenbroich, den 06.10.2016 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Marc Venten 
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Informationen: 
 

 
 
Einsatz von Trägern für das Bestattungswesen der Stadt Korschenbroich 
 
Der Eigenbetrieb Stadtpflege sucht ab sofort Träger für den Einsatz bei Bestattungen auf den 
städtischen Friedhöfen. 
 
Je Trägereinsatz werden 16,50 € vergütet. 
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis für geringfügig Beschäftigte. 
 
Interessenten werden gebeten, sich beim Eigenbetrieb Stadtpflege telefonisch unter Tel.:  
0 21 82 / 5702-160 zu melden. 
 
Öffnungszeiten sind: 
 
montags – freitags  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr    und zusätzlich 
donnerstags  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 20. Oktober 2016 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 
Korschenbroich regionale 
Rufnummer: 01805 / 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  
unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden 
 

Notfalldienst  
Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
Arztnotrufzentrale Neuss  
Telefon 0180 / 5 04 41 00 
 

Zusätzlich: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann 
unter folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 

Infoservice der Apothekenkammer 
Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 

Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall 
unter folgenden Rufnummern zu 
erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 0 24 51/6 24 30 40 oder 
per Mail an hausanschluss@new-
netzgmbh.de zu erreichen. Für auftretende 
Stromstörungen gibt es ab sofort den 24-
Stunden-Service unter der Notrufnummer  
0800/6 88 10 02. 
 

Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 0 21 82/1 72 68 
 

Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 

Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-
fällen am Kanalnetz und an den Haus-
pumpstationen des Städtischen 
Abwasserbetriebes (SAB) 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-330 . 
Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter 
folgender Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. 
 

Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 
In dringenden Fällen: Telefon 110 
 
 

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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D E R  B Ü R G E R M E I S T E R 

 

Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters  Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon:0 21 61 / 613-0   Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:  0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 

Aufgabenbereich        Rathaus/Gebäude______ 
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten       Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach      Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)     Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Außenstelle Bürgerbüro, Kleinenbroich      Ladestraße 2 
Außenstelle Bürgerbüro, Glehn       Bachstraße 12 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Zentrale Dienste        Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit 
Organisation, Informationstechnologie 
Antikorruption 
 

Finanzen         Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung       übertragen an den  
Rhein-Kreis-Neuss 

 

Zentrale Submissionsstelle       Sebastianusstraße 1 
 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing     Sebastianusstraße 1 
 

Bildung, Erziehung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv         Don-Bosco-Straße 6 

 

Gleichstellungsbeauftragte       Don-Bosco-Straße 6 
 

Recht / jur. Sachbearbeitung       Regentenstraße 1 
 

Ordnung und Feuerschutz       Sebastianusstraße 1 
 

Standesamt         Regentenstraße 1 
 

Personal         Regentenstraße 1 
 

Soziales, Seniorenbeauftragte      Regentenstraße 1 
Sozialversicherungsangelegenheiten 
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Gebäudemanagement        Don-Bosco-Straße 6 
Umwelt einschl. Abfallwirtschaft 
Wohnungswesen 
 

Tiefbau         Don-Bosco-Straße 6 
Grünflächen 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
 

Stadtentwicklung, Bau und Planung      Don-Bosco-Straße 6 
Planung und Bauordnung, 
Bauleitplanung, Baulandmanagement, 
Baugenehmigungen, Denkmalschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich     Wankelstraße 21 (Glehn) 
Städtischer Abwasserbetrieb 
Stadtpflege inkl. Friedhofswesen 
 

Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss       Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss     Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss 
in der Außenstelle Kleinenbroich      Ladestraße 2 
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung     An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale       112 oder 
          0 21 61 / 6 47 47 
Polizei          An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,       0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst     0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen        110 
 

Sprechstunden 
 
● des Bürgermeisters Marc Venten 

Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Angelika Brieske 
 Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich 
 alle 4 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

 der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  einmal monatlich in den Außenstellen Kleinenbroich und Glehn 
  (genauer Termin s. bitte Internet) 
● des Behindertenbeauftragten Berthold Tumbrink                  Behindertenbeauftragter-Korschenbroich@web.de 
 Sprechzeiten jeden ersten Dienstag im Monat     0 21 61 / 613 - 248    
             im Bürgerbüro in Korschenbroich, Sebastianusstraße 1      
 10.00 – 11.30 Uhr      
 in der Außenstelle des Bürgerbüros Kleinenbroich, Ladestraße 2    
 13.30 – 15.00 Uhr 
             in der Außenstelle des Bürgerbüros in Glehn, Bachstraße 12 
             15.30 – 17.00 Uhr    
● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 - 45 

Termine nach Vereinbarung 
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